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SCHUL- UND HAUSORDNUNG 
 
 
Öffnungszeiten Schulhaus: Montag-Freitag 06:30 - 22:00 Uhr (Freitag bis 18:00 Uhr) 
  Samstag 07:00 - 12:00 Uhr 
 
 Sekretariat: Montag-Freitag 07:15 - 12:00 Uhr 
   13:30 - 18:30 Uhr (Freitag 17:00 Uhr) 
  Samstag 07:15 - 10:30 Uhr 
 
 
Zweiräder Zweiräder müssen in den Unterständen beim Bahnhof Oberstadt abgestellt 

werden. 
 
Parkplätze Die markierten Autoabstellplätze sind ausweispflichtig und für Angestellte 

der Schule reserviert. Unerlaubtes Parken wird gebüsst. 
 
Mensa (Tool 1) Tabletts und Geschirr dürfen nicht aus dem Mensabereich (Erdgeschoss und 

Pausenplatz) entfernt werden. Tabletts, Geschirr und Abfälle müssen abge-
räumt werden. 

 Offene Getränke und Esswaren dürfen nicht ausserhalb des Mensabereichs 
konsumiert werden. 

 
Lichthof (Tool 2) Offene Getränke und Esswaren dürfen nicht ausserhalb des Lichthofs im 

Erdgeschoss konsumiert werden. 
 
Treppen, Geländer, Treppen, Geländer und Brüstungen sind keine Sitzgelegenheiten und es 
Brüstungen dürfen darauf keinerlei Gegenstände abgestellt werden. 
 
Schul- und  Offene Getränke und Esswaren dürfen nicht konsumiert werden. 
Gruppenarbeitsräume  Während des Unterrichts ist das Handy ausgeschaltet. Die Bedienung von 

jeglichen Geräten ist ohne ausdrückliche Erlaubnis der Lehrperson unter-
sagt. Die unterrichtende Lehrperson ist für die Einhaltung der Zimmerord-
nung verantwortlich. 

 
Schülerarbeitszimmer Im Raum muss Ruhe vorherrschen. Das Handy ist ausgeschaltet. Offene 

Getränke und Esswaren dürfen nicht konsumiert werden. 
 
Sportbereich Für den Bereich Sport gelten ergänzend separate Reglemente. 
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Abfallentsorgung Wir wollen das Schulhaus und die Umgebung (Pausenplätze, Passerelle) 

sauber halten. 
 Für mutwillige Verunreinigungen im Schulhaus und in dessen Umgebung wie 

das Liegenlassen von Abfällen (u.a. Kaugummis und Zigarettenstummel) und 
das Spucken auf den Boden wird zusätzlich zur ordentlichen Busse von Fr. 
10.00 (Bussenordnung, § 3, Abs. 2) eine Kostenbeteiligung von Fr. 10.00 für 
Reinigungsarbeiten erhoben. 

 
Rauchen, Alkohol, Das Rauchen ist nur in der Raucherzone erlaubt. 
Drogen Das Konsumieren von alkoholischen Getränken und Drogen ist auf dem 

ganzen Schulareal sowie am Schultag bis zum Ende des Unterrichts unter-
sagt. 

 
Tafelreinigung, Die Klassenchefin/der Klassenchef erstellt einen Einsatzplan für die Tafel- 
Zimmerordnung reinigung und Zimmerordnung und überwacht dessen Einhaltung. 
 
Beschädigungen, Einrichtungen, Mobiliar, technische Geräte und Lehrmittel sind sorgfältig zu 
Verunreinigungen behandeln bzw. zu benützen. Verunreinigungen und Schäden werden auf 

Kosten der Verursacher beseitigt bzw. behoben. 
 
Fundgegenstände Fundgegenstände müssen der Verwaltung abgegeben und können dort von 

den Eigentümern abgeholt werden. 
 
Wertsachen Wertsachen können in Schliessfächern deponiert werden. Für gestohlene 

Gegenstände übernimmt die Schule keine Haftung. 
 
Adressänderungen Adressänderungen (privat und Geschäft) sind der Verwaltung umgehend zu 

melden. 
 
 
 
 
 
Verstösse gegen die Schul- und Hausordnung werden gemäss Bussenordnung geahndet. 


